
Seite 1 von 1 

Stadt Wassertrüdingen 

 

Beschlussvorlage 
BGM/020/2022 

Sachgebiet 

Bürgermeisteramt 

Sachbearbeiter 

Erster Bürgermeister Herr Ultsch 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat   öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Kernwegenetzkonzept Wassertrüdingen 
 
Anlagen: 

Ausschnitt Gerolfingen-Röckingen 
Endfassung Arbeitshilfe Kernwege_2021_05_17 
Hesselberg_Hauptkarte_220909_klein 
Hesselberg_Priorisierung_Kernwegeabschnitte 

 
Sachverhalt: 
 
Das Kernwegenetzkonzept wurde im Friederike-Louise-Saal in Unterschwaningen mit Vertretern 
des Stadtrates, Ortssprechern sowie anderer Vereine und Verbände diskutiert und vorbesprochen. 
 
Nun geht es um den Beschluss über den überarbeiteten Entwurf des Kernwegekonzepts des ALE 
(Anlagen). 
Es handelt sich bei Kernwegenetzkonzepten um informelle Planungen.  
Bei der späteren Realisierung einzelner Wege sind im Rahmen der Genehmigungsplanung weiterhin 
die vorgeschriebenen Planungen und Gutachten (z.B. zur Eingriffsregelung, Berücksichtigung des 
besonderen Artenschutzes, ggf. FFH-Verträglichkeitsprüfung) zu erstellen. 
Zur Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens wurden Arbeitshilfen zur Berücksichtigung land-
schaftsplanerischer Aspekte bei Kernwegenetzplanungen verfasst (Anlage). 
Die demnach durchzuführenden Untersuchungen der Auswirkungen von Trassenneu- und -ausbau-
ten sind zeit- und kostenintensiv. 
Deswegen wird dringend empfohlen, vorrangig umzusetzende Wegetrassenprojekte zu definieren. 
In der beiliegenden Karte sind die gemarkungs- und abschnittsweise unterteilten, und nach ihrem 
baulichen Zustand sowie ihrer Funktion (z.B. Lückenschluss) als kurz-, mittel- und langfristig herzu-
stellenden Wegabschnitte, dargestellt. 
 
Der Stadtrat hat diese vorrangigen Wege festzulegen, bei gemeindeübergreifenden Wegen ist dies 
im Anschluss mit der betreffenden Gemeinde / Bürgermeister*in abzustimmen. 
Bsp.: Weg Gerolfingen- Röckingen (Ausschnitt als Anlage). 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Wassertrüdingen beschließt die Priorisierung der Kernwege entsprechend 
der vorliegenden Übersicht. 
 
 


